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Ergänzende Bedingungen und Information über Kreditaus-
zahlungen 

im Rahmen des ERP-Gründerkredit StartGeld der KfW-Bank 
 
Das STARTERCENTER Kreis Recklinghausen informiert über das bestehende 
Förderprogramm ERP-Gründerkredit StartGeld der KfW. Kreditauszahlungen aus diesem 
Programm können nur über eine Hausbank erfolgen, die sich bereit erklärt, die 
Kreditabwicklung durchzuführen und die den Kredit auszahlt. 
 
Der Kreis Recklinghausen ist jeweils eine Kooperation mit der Sparkasse Vest 
Recklinghausen, der Sparkasse Gladbeck und der Sparkasse Westmünsterland (für Haltern 
am See) eingegangen. Das STARTERCENTER Kreis Recklinghausen bietet daher 
Existenzgründerinnen und -gründern und Unternehmen, die jünger als fünf Jahre sind, Hilfe 
bei der Beantragung des ERP-Gründerkredits StartGeld an und leitet die Anträge an die 
Sparkasse Vest Recklinghausen, die Sparkasse Gladbeck oder die Sparkasse 
Westmünsterland (für Haltern am See) weiter. 
 
Nach positiver Entscheidung durch die jeweilige Sparkasse wird der Kreditantrag von der 
dieser an die KfW weitergeleitet. 
 
Das STARTERCENTER Kreis Recklinghausen führt keine Finanzierungsberatung und auch 
keine Kreditvermittlung durch. Die Kreditabwicklung erfolgt ausschließlich über die KfW und 
über die jeweilige Sparkasse, die die Funktion der für die Kreditabwicklung und 
Kreditauszahlung benötigten Hausbank übernimmt. Der alleinige Vertragspartner der 
Antragstellerin bzw. des Antragstellers ist nur die Hausbank.  
 
Auf Wunsch leitet das STARTERCENTER den Kreditantrag nebst beigefügten Unterlagen 
an die jeweilige Sparkasse zur Prüfung und unverbindlichen Vorentscheidung weiter. Die 
Antragstellerin bzw. der Antragsteller bestätigt, das Merkblatt der KfW zum ERP-
Gründerkredit StartGeld erhalten und sorgfältig gelesen zu haben.  
 
Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller versichert ferner, dass alle Angaben und 
Unterlagen, die im Rahmen der Antragstellung auf Gewährung des ERP-Gründerkredit 
StartGeld gemacht bzw. eingereicht wurden, der Richtigkeit entsprechen und versichert die 
Richtigkeit auch für alle zukünftigen Angaben und einzureichenden Unterlagen.  
 
Durch die unterstützende Tätigkeit des STARTERCENTERs Kreis Recklinghausen ist keine 
Zusage oder Garantie für die Gewährung und Auszahlung des beantragten Kredites 
verbunden und wird vom Kreis Recklinghausen auch zu keiner Zeit gegeben. Der Kreis 
Recklinghausen ist auch nicht verantwortlich für die Ordnungsmäßigkeit und die Richtigkeit 
der einzureichenden Unterlagen. Die alleinige Verantwortung für den Antrag und die 
Unterlagen liegt ausschließlich bei den Antragstellenden. Das STARTERCENTER leistet nur 
Hilfestellung bei der Antragsformulierung. 
 
Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller ist ausdrücklich damit einverstanden, dass die 
Hausbank über den Verlauf der Kontoführung und von Zins- und Tilgungszahlungen an das 
STARTERCENTER Kreis Recklinghausen Mitteilung macht. 
 
Der Kreis Recklinghausen ist berechtigt, Daten im Zusammenhang mit dem ERP-
Gründerkredit StartGeld der Antragstellerin bzw. des Antragstellers an die Hausbank zu 
geben. Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller erklärt sich darüber hinaus einverstanden, 
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dass das STARTERCENTER Kreis Recklinghausen die jeweilige Sparkasse über die 
beabsichtigte Kreditbeantragung informiert und die jeweilige Sparkasse dem 
STARTERCENTER mögliche Ablehnungsgründe mitteilt. 
 
Eine Haftung des Kreises Recklinghausen ist ausgeschlossen, wenn weniger als grobe 
Fahrlässigkeit vorliegt. 
 
Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller bestätigt mit ihrer bzw. seiner Unterschrift, dieses 
Dokument vor der Unterzeichnung sorgfältig gelesen, eingehend bedacht und auch 
verstanden zu haben. Vor der Unterzeichnung hat die Antragstellerin bzw. der Antragsteller 
eine Fotokopie dieses Dokumentes erhalten. 
 
Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller hat das „Informationsblatt gemäß Artikel 13 und 14 
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO EU)“ erhalten. 
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre Daten zum Zwecke der Antragsbearbeitung bei den 
Kooperationspartnern (Sparkassen) gespeichert werden. Informationen zu Ihren 
Datenschutzrechten (Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht) 
erhalten Sie dort. 
 

 
Name:  

Anschrift:  

  

Telefon:  

E-Mail:  
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